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Um der Herausforderung der Implementierung ökologischer
Nachhaltigkeitskriterien in öff Bauausschreibungen zu begeg-
nen, erörtert dieser Beitrag zunächst die vergaberechtlichen
Rahmenbedingungen. Dann folgen Motive für AG, Chancen
für Bieter sowie Hürden für beide Stakeholdergruppen. Die
Ergebnisse einer durchgeführten Expertenumfrage geben Ein-
blick in das Stimmungsbild der Baubranche zum Klimaschutz
im Bauwesen. Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte lie-

fern die Autor:innen Beispiele für eine vergaberechtlich, bau-
technisch und betriebswirtschaftlich korrekte Umsetzung
durch konkrete, nachhaltige Zuschlagskriterien mit Bewer-
tungssystematik und Empfehlungen zu kooperativen Vertrags-
ansätzen.

Nachhaltigkeit ist die Fähigkeit, Tätigkeiten über einen längeren
Zeitraum hinweg weitgehend unverändert durchführen zu kön-
nen bzw dass Großinvestitionen – wie die meisten Bauprojekte –
langfristig Bestand haben können. Damit Nachhaltigkeit gegeben
ist, müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein:
1. Ökonomische (wirtschaftliche) Nachhaltigkeit: Diese ist in
der Regel dann gegeben, wenn eine Tätigkeit oder Investition
genug Gewinn oder sonstigen Nutzen abwirft, um die Kosten
zu rechtfertigen.

2. Soziale Nachhaltigkeit: Wird eine Tätigkeit oder Investition
von ausreichend vielen Menschen abgelehnt, wird diese in einer
Gesellschaft nicht langfristig Bestand haben können. Die Ableh-
nung der Menschen kann dabei durch direkte Betroffenheit (zB
Anrainer) oder indirekte Betroffenheit (zB Empörung über Aus-
beutung) bedingt sein.
3. Ökologische Nachhaltigkeit:Diese wird durch die physischen
Grenzen unseres Planeten notwendig und ist dann gegeben,
wenn verwendete Ressourcen durch den Übergang in eine Kreis-
laufwirtschaft im selben Maße nachgebildet bzw reproduziert
werden können, wie sie verbraucht werden (Klimaschutz stellt
einen besonderen Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit dar,
dazu später mehr).
Diese Voraussetzungen werden auch die „drei Säulen der Nach-
haltigkeit“ genannt, da bei Nichterfüllung nur einer einzigen der
drei Voraussetzungen die gesamte Tätigkeit in der Regel entwe-
der verändert werden muss oder frühzeitig zum Erliegen kommt.
Wirtschaftliche Nachhaltigkeit (Fiskalperiode: ein Jahr) ist seit
jeher Grundlage jedes seriösen Unternehmens, weshalb darauf
an dieser Stelle nicht weiter eingegangen wird. Auch soziale
Nachhaltigkeit hat imminente Auswirkungen (Legislaturperiode:
fünf Jahre); mittlerweile ist die Notwendigkeit für soziale Nach-
haltigkeit zumindest in Österreich angekommen.

Die „ökologische Reichweite“ ist als die Dauer definiert, die
uns Rohstoffe bei realistischem zukünftigem Verbrauch noch
zur Verfügung stehen werden. Diese ist unter Anbetracht ex-
plorierter Reserven sowie prospektierter bzw prognostizierter
Ressourcen für die wichtigsten Bodenschätze unterschiedlich,
wird aber in hunderten Jahren gemessen. Dieses Problem ist
also zwei Zehnerpotenzen weniger dringlich als soziale oder
wirtschaftliche Aspekte. Auch ausufernde Umweltverschmut-
zung oder der Rückgang von Biodiversität stellen keine akute
Bedrohung für die gesamte Menschheit dar. Im Vergleich zur
Lebensdauer eines Menschen erscheint es daher vorerst gar
nicht abwegig, die ökologischen Auswirkungen des Handelns
zweitrangig zu sehen, wenn diese erst Generationen später
schlagend werden.

Eine provokante These könnte demnach lauten, ökologische
Nachhaltigkeit sei ein Luxusproblem der heutigen Weltbevölke-
rung und die Notwendigkeit dafür eine rein ethische und keine
praktische Frage. Dennoch ist das Bekenntnis zur ökologischen
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Nachhaltigkeit in Österreich als Staatsziel im Verfassungsrang
festgeschrieben.1

Der (anthropogene) Klimawandel hat in der Nachhaltigkeits-
betrachtung eine gewisse Sonderstellung, da er den Menschen als
erste natürliche Grenze des Planeten die Schranken ihres globa-
len Handelns aufzeigt, noch lange, bevor uns bspw seltene Erden
oder Kupfer ausgehen. Viele heute lebende Menschen werden
zukünftig durch die direkten oder indirekten Folgen des Klima-
wandels in ihrer Lebensqualität massiv eingeschränkt sein. Daher
ist es unerlässlich, die Erderwärmung bereits in dieser Genera-
tion aufzuhalten.

Nachhaltigkeit im Sinne einer Verpflichtung, bei der Beschaffung
von Leistungen auf ihreUmweltgerechtheit Bedacht zu nehmen,
ist einer der Grundsätze des Vergabeverfahrens nach dem
BVergG 2018.2 Dazu § 20 Abs 5:

„(5) Im Vergabeverfahren ist auf die Umweltgerechtheit der
Leistung Bedacht zu nehmen. Dies kann insbesondere durch die
Berücksichtigung ökologischer Aspekte (wie etwa Energieeffizienz,
Materialeffizienz, Abfall- und Emissionsvermeidung, Bodenschutz)
oder des Tierschutzes bei der Beschreibung der Leistung, bei der
Festlegung der technischen Spezifikationen, durch die Festlegung
konkreter Zuschlagskriterien oder durch die Festlegung von Bedin-
gungen im Leistungsvertrag erfolgen.“

Nach den erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage
des BVergG 20183 zu § 20 Abs 5 enthält diese Regelung „einen
der wesentlichen Grundsätze des Gesetzes, jenen der ökologischen
Beschaffung“. Entsprechend wird dort ausgeführt, dass „im Ge-
setzestext selbst der Grundsatz der verpflichtenden Bedachtnahme
auf ökologische Aspekte verankert“ ist.4

Die Frage der Zulässigkeit von ökologischen Zuschlagskri-
terien ist damit eindeutig (bei Vorliegen eines sachlichen Zusam-
menhangs mit der ausgeschriebenen Leistung) zu bejahen. Auch
dazu wird auf die ausführlichen Darlegungen zu eben dieser Zu-
lässigkeitsfrage in den ErläutRV 2018 zu § 2 Z 22 lit d verwiesen,
insb auf die Ausführungen zu derartigen denkbaren Zuschlags-
kriterien:

„Weitere denkbare Zuschlagskriterien bei Bauvorhaben wären
etwa das Ausmaß der Verwendung von Recyclingbaustoffen oder
die Energieeffizienz des Bauwerkes. Aus der Neuregelung der RL
folgt überdies, dass Faktoren des Herstellungsprozesses (zB Emissio-
nen) ebenfalls ein zulässiges Zuschlagskriterium bilden können,
auch wenn sie selbst keinen Niederschlag in der nachgefragten Leis-
tung finden.“

Dass auch im Rahmen des Gebots nachhaltiger Beschaffung
die unter ökologischen Gesichtspunkten formulierten Zuschlags-
kriterien „die Möglichkeit eines wirksamen Wettbewerbes gewähr-
leisten müssen und die Grundsätze des Unionsrechtes (insbesonde-
re das Verhältnismäßigkeitsgebot und das Diskriminierungsverbot)
respektieren müssen“,5 entspricht einhelliger Lehre und Rsp zu
den Anforderungen an Zuschlagskriterien und gilt daher auch
für die Umsetzung des Vergabegrundsatzes, dass auf die Umwelt-
gerechtheit der zu beschaffenden Leistungen Bedacht zu nehmen
ist.6

Dass mit dem Vergabegrundsatz der Bedachtnahme auf die Um-
weltgerechtheit der zu beschaffenden Leistung die Ausarbeitung
vergaberechtskonformer Qualitätskriterien deutlich an-

spruchsvoller und komplexer geworden ist, kann unterstellt wer-
den. Unverändert müssen die ausformulierten Qualitätskriterien
auch dem Interesse des AG an einer optimalen Relation zwischen
beschaffter Qualität und geleistetem Preis dienen.

Dies nährt die Sorge, dass die in der Praxis der Vergabe von
Bauaufträgen ohnehin sehr ausgeprägte Tendenz, das Bestange-
botsprinzip zugunsten des Billigstangebotsprinzips7 zurückzu-
drängen, eher verstärkt als abgeschwächt wird. Da die Dominanz
des Billigstangebotsprinzips in Bauausschreibungen aus vergabe-
rechtlicher Sicht ein Irrweg, jedenfalls eine mit hohen Risiken
behaftete Vorgangsweise ist, wird auf diesen vom Gesetzgeber
vorgegebenen Vorrang des Bestangebotsprinzips im Folgenden
kurz eingegangen.

Obwohl der bloße Wortlaut des § 142 dem öff AG die Wahl
zwischen den beiden Zuschlagsprinzipien (Bestangebot oder Bil-
ligstangebot) freizustellen scheint, ist das Gegenteil der Fall.

In § 91 Abs 4 ist der Vorrang des Bestangebotsprinzips gegen-
über dem Billigstangebotsprinzip klar vorgegeben.

Dieser Vorrang entsprach auch der klaren Absicht des Gesetz-
gebers, wozu auf die diesbezüglich unmissverständlichen Aus-
führungen in den ErläutRV 2018 zu § 91 Abs 4 verwiesen wird.8

Auch „Feigenblattkriterien“ zur Bewertung der Qualität der
Angebote genügen diesen Vorgaben nicht.9 Es genügt allerdings,
dass die festgelegten Qualitätskriterien „tatsächlich Relevanz bei
der Ermittlung des besten Angebotes haben könnten“. Sohin ist
nicht gefordert, dass sich diese (sachlich gerechtfertigt angenom-
mene) Relevanz dann auch tatsächlich auswirkt.10

Dementsprechend wird der Vorrang des Bestangebotsprinzips
als Regelfall gegenüber dem nur ausnahmsweise („[. . .] sofern der
Qualitätsstandard der Leistung durch den öffentlichen AG in tech-
nischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht klar und eindeu-
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tig definiert ist“) zulässigen Billigstangebotsprinzip in Rsp und
Lehre einhellig bejaht.11

Im Ergebnis muss sich daher der öff AG der Anforderung
stellen, Qualitätskriterien auszuarbeiten, welche auf die Umwelt-
gerechtheit der zu beschaffenden Leistungen Bedacht nehmen.
Dies so, dass diese Qualitätskriterien neben dem Preiskriterium
„tatsächlich Relevanz bei der Ermittlung des besten Angebotes ha-
ben könnten“.12

Im Folgenden versucht daher diese Arbeit sowohl aus bau-
technischer als auch aus baubetriebswirtschaftlicher Sicht in
der Praxis umsetzbare Ansätze zu liefern, damit die Ausschrei-
bung diesen Anforderungen genügen kann.

In einer Umfrage der TUWien im Herbst 2022 wurden Personen
aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen der Baubranche zur Stim-
mungslage bezüglich Klimaschutz im Bauwesen sowie zu aktuel-
len rechtlichen Rahmenbedingungen und Hemmnissen für eine
Ausweitung des Klimaschutzes befragt (n = 107). 76,0% der Be-
fragten stimmten grundsätzlich zu, dass Maßnahmen zum Kli-
maschutz Unternehmen gesetzlich vorgeschrieben werden soll-
ten. Gleichzeitig gab nur etwa ein Viertel an, dass Verträge mit

den Geschäftspartnern Maßnahmen zum Klimaschutz enthiel-
ten. Daraus lässt sich zum einen schließen, dass Klimaschutz
derzeit eine untergeordnete Rolle in der Abwicklung von Bau-
projekten spielt. Zum anderen wird offenbar, dass eine Diskre-
panz zwischen dem, was die Beschäftigten der Branche wollen,
und dem, was die Branche tatsächlich unternimmt, besteht.

Weitere Ergebnisse der Umfrage belegen, dass nur eine Min-
derheit der Befragten (28,1%) den Spielraum des BVergG 2018
zur Implementierung von Klimaschutzmaßnahmen für zu re-
striktiv hält. Nur 14,9% gaben an, dass diese Maßnahmen im
BVergG falsch angesiedelt seien und in einer anderen Rechts-
norm bzw gar nicht gesetzlich verankert werden sollten. Da
12,2% der Befragten der Meinung waren, Klimaschutzmaßnah-
men sollten gar nicht gesetzlich vorgeschrieben sein, kann fest-
gehalten werden, dass eine überwiegende Mehrheit derjenigen,
die Klimaschutzmaßnahmen grundsätzlich befürworten, diese
im BVergG auch gut aufgehoben sehen.
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Öff AG sind (überwiegend) durch öff Gelder finanziert und gem
§ 4 Abs 1 Z 2 lit a dazu bestimmt, „im Allgemeininteresse liegende
Aufgaben“ zu erfüllen. Bei diesen Aufgaben handelt es sich um
einen gewissen Kernbereich von Agenden, die nicht nur der För-
derung von Einzelinteressen, sondern der „Förderung von ge-
meinsamen Interessen der Gesamtbevölkerung oder von einzelnen
Bevölkerungsgruppen“ dienen.14 Auch der Umweltschutz zählt
gem der Rsp zu den Aufgaben im Allgemeininteresse.15 Schon
allein deshalb sind öff AG dazu angehalten, öff Finanzmittel
bei der Vergabe von Aufträgen auch in den Umweltschutz zu
investieren.

Im Vorgehen gegen den Klimawandel und für die Erreichung
diverser ökologischer Nachhaltigkeitsziele, wie etwa der Umset-
zung der Klimaneutralität Österreichs bis spätestens 2040, kann
das öff Auftragswesen als bedeutendes Instrument angesehen
werden.16 Im Bauwesen ist die Hebelwirkung der öff Hand in
Bezug auf ökologische Nachhaltigkeitsaspekte nicht zu vernach-
lässigen, ist doch etwa ein Drittel des Beschaffungsvolumens im
Hoch- und Tiefbau17 in Österreich öff Aufträgen zuzuordnen.18

Die Implementierung ökologischer Aspekte in Ausschreibun-
gen eröffnet die Möglichkeit, dass Bauunternehmen, die regel-
mäßig Bieter in öff Vergabeverfahren sind, nicht zuletzt aufgrund
besserer Chancen auf Aufträge, zum Umdenken bewegt werden.
In weiterer Folge werden nachhaltige Produkte (zB nachhaltige
Baumaterialien und -maschinen) verstärkt nachgefragt, Innova-
tionen und neue Technologien vorangetrieben, und der Markt
selbst entwickelt sich mehr in Richtung Nachhaltigkeit.

Ein weiteres Motiv für den AG, ökologische Nachhaltigkeits-
aspekte in Ausschreibungen zu berücksichtigen, könnten Vorga-
ben aus der EU-Taxonomie-Verordnung19 sein. Hat der AG An-
forderungen gem der Verordnung zu erfüllen, so ist dies aller-
dings typischerweise kein Thema der Qualitätskriterien, sondern

der Mindestanforderungen, die nur erfüllt oder nicht erfüllt sein
können, aber keiner Bewertung zugänglich sind. Gleiches gilt
sinngemäß dann, wenn der AG bestimmte Zertifizierungen er-
langen will oder erlangen muss.20

Unter dem Aspekt der Qualitätskriterien spricht ein weiteres
Argument dafür, dass AG Angebote belohnen, die zwar teurer,
jedoch qualitativ nachhaltiger, also umweltgerechter sind als billi-
gere Angebote: die Außenwirkung des öff AG bzw der Projekte
des AG. Verschafft sich ein öff AG ein „grünes Image“, zeigt er
die Übernahme gesellschaftspolitischer Verantwortung nach au-
ßen und wird dieser auch gerecht, so ist davon auszugehen, dass
die Akzeptanz in der Öffentlichkeit für diesen AG und seine Pro-
jekte steigt.

Sofern der Trend in Richtung Nachhaltigkeit anhält und ökolo-
gische Kriterien verstärkt in öff Ausschreibungen Einzug finden,
kann ein Bauunternehmen Wettbewerbsvorteile im Vergabe-
verfahren erzielen, wenn bestimmte, häufig in Ausschreibungen
nachgefragte, ökologische Maßnahmen im Unternehmen umge-
setzt werden (zB Fuhrpark mit alternativen Antrieben, speziell
ausgebildetes Personal im Unternehmen, Umweltzertifikate).
Weiters steigt für entsprechend im Marktsegment der Nachhal-
tigkeit positionierte Unternehmen die Anzahl der attraktiven
Ausschreibungen.

Im Qualitätswettbewerb besteht für den Bieter im Vergleich
zum reinen Preiswettbewerb mehr Gestaltungsspielraum, die
Relation zwischen eingesetzten Kosten und erzielter Qualität
(pointiert gesagt: Verschlechterung der Bewertung im Preis in
Relation zur Verbesserung der Bewertung in der Qualität) zu ver-
bessern. Durch einen Fokus auf Nachhaltigkeitsaspekte in Bau-
unternehmen könnten also auch höhere Gewinnspannen erzielt
werden.

Höchstwahrscheinlich ist die Zusage eines Bieters, bestimmte
ökologische Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen, mitweniger Ri-
siko verbunden als dies bei typischerweise in Bauausschreibun-
gen vorzufindenden Qualitätskriterien, wie Schlüsselpersonalkri-
terien, der Fall ist. Unbeschadet der hohen Wertschätzung für
Human Resources steht im Hintergrund die Überlegung, dass
ökologische, technische Qualitäten in einem Unternehmen we-
sentlich weniger volatil sind als personelle (Näheres dazu s
Kap E.2.).

Genau wie für AG, ist ein „grünes Image“ auch für ausführen-
de Unternehmen von Vorteil. Zum einen kann dieses Image ein
Hervorhebungsmerkmal gegenüber Mitbewerbern und zum
anderen kann es attraktiv in der Anwerbung von Dienstneh-
mern sein. Gerade in der Ausbildung und auf sozialen Medien
sind die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz präsenter
denn je, dh Jugendliche und junge Erwachsene – mögliche „Mit-
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arbeiter von morgen“ – haben laufend mit diesen Themen zu tun
und könnten diesen Faktor bei der Wahl nach einem geeigneten
Arbeitgeber mitberücksichtigen.

Die Implementierung ökologischer Aspekte in Ausschreibungen
und insb in Qualitätskriterien sowie die Umsetzung der Maßnah-
men in der Praxis bringen einige Herausforderungen für AG und
Bieter mit sich. Wie die nachfolgende Tabelle 1 zeigt, sind die He-
rausforderungen annähernd gleichmäßig verteilt. Das zentrale Er-
folgskriterium ist das gemeinsame Zusammenwirken zwischen AG
undBieter in der Bewältigung der aufkommendenSchwierigkeiten.

Beim folgenden fiktiven Beispiel handelt es sich um die Vergabe
eines mittelgroßen Infrastrukturprojekts mit Auftragsvolumen
im zweistelligen Millionenbereich durch einen öff AG im Zuge
eines Bestangebotsverfahrens. Alternativangebote sind für dieses
Beispiel nicht zugelassen.

1.000 Punkte sind maximal zu erreichen, wobei 80% der
Punkte auf den Preis und 20% auf preisfremde Zuschlagskrite-
rien (Qualitätskriterien) entfallen. Die preisfremden Kriterien
gliedern sich wie in Tabelle 2 dargestellt auf.

8% bzw 80 Punkte entfallen auf das Schlüsselpersonal. Von der
Verwendung sozialer Kriterien wird Abstand genommen,21 statt-
dessen wird der Fokus verstärkt auf ökologische Nachhaltigkeit ge-
legt. Von den 12% oder 120 Punkten, die insgesamt auf Kriterien
der ökologischen Nachhaltigkeit gelegt werden, entfallen 35 Punk-
te auf die Verwendung klinkerreduzierter Zemente und 30 Punkte
auf die Verwendung klimaverträglich produzierten Stahls. Weitere
25 Punkte werden für den Einsatz recycelter Gesteinskörnung ver-
geben. Diese insgesamt 90 Punkte verdeutlichen, dass in diesem
fiktiven Beispiel die Verwendung ökologischen Stahlbetons priori-
siert wird, da bei Stahlbeton auch die meisten CO2-Emissionen
anfallen. Die restlichen 30 Punkte werden auf die Kriterien tech-
nische Ausstattung der Lkw sowie Transportwege verteilt.

Der „Einsatz von Schlüsselpersonal“ ist sowohl in Bauausschrei-
bungen als auch in Ausschreibungen für baunahe Dienstleistun-
gen ein von öff AG häufig herangezogenes Zuschlagskriterium.
Im Falle von Bauaufträgen geht damit grundsätzlich einher, dass
die Personen, die tragende Rollen in der Ausführungsphase des
Projekts einnehmen (zB Bauleiter, Polier), von den Bietern in ih-
ren Angeboten namentlich genannt und – sofern es zum Zuschlag
und anschließender Ausführung kommt – tatsächlich im Projekt
eingesetzt werdenmüssen. Durch den Einsatz von Schlüsselperso-
nen soll ein Beitrag zur qualitätsvollen, erfolgreichen Ausfüh-
rung geleistet werden.Wenngleich unbestritten ist, dass eine Qua-
litätssteigerung im Projekt durch Schlüsselpersonen möglich ist,
sind mit diesem ZuschlagskriteriumGefahren und Herausforde-
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rungen für Bieter (zB Personaldisposition)22 verbunden, die bei
der Heranziehung dieses Kriteriums durch AG nicht zu vernach-
lässigen sind. Diesen ist mit entsprechenden Vorkehrungen in der
Ausschreibung bzw im Vertrag zu begegnen.23

Da der Fokus dieses Beitrags auf ökologischer Nachhaltigkeit
liegt, ist das Schlüsselpersonalkriterium hier von untergeordneter
Bedeutung und kann ebenso als Platzhalter für andere preisfrem-
de Kriterien, zB diverse Konzepte zur Optimierung der Baustelle
oder des Bauablaufs oder Maßnahmen zur Erhöhung der Ar-
beitssicherheit, angesehen werden. Im vorliegenden Beispiel wird
davon ausgegangen, dass der Bieter das Schlüsselpersonalkrite-
rium voll erfüllt.

Speziell bei Tiefbauprojekten im Infrastrukturbereich ist Beton
der Massebaustoff schlechthin. Allerdings ist dieser auch proble-
matisch für die Umwelt und insb für das Klima, da für die Her-
stellung des Baustoffs Zement große Mengen an Energie notwen-
dig sind. Zum Brennen des Portlandzementklinkers24 werden
Temperaturen von über 1.400°C benötigt. Obwohl die österrei-
chische Zementindustrie im weltweiten Vergleich eine Füh-
rungsrolle bezüglich Umweltverträglichkeit von Zement inne-
hat,25 ist dieser Baustoff für den Hauptteil der CO2-Emissionen
der Bauindustrie verantwortlich.

Allerdings bestehen verschiedene Möglichkeiten, die Klima-
schädlichkeit von Zement zu verringern. So kann fossile Primär-
energie durch kalorisch hochwertige recycelte Brennstoffe ersetzt
werden. Zudem kann das beim Brennen des Klinkers entstehen-
de CO2 abgeschieden und aufgefangen werden („carbon captu-
re“). Allerdings gibt es in Österreich derzeit keine Endlagerstät-
ten für CO2. Schließlich existiert die Möglichkeit, den Anteil des
klimaschädlichen Klinkers im Zement durch Substitution mit
anderen Bestandteilen (Hüttensand, Flugasche oder Kalkstein)
zu reduzieren, allerdings auf Kosten der Festigkeit, insb der Früh-
festigkeit des Baustoffs.

Genau dieses Kriterium wird beim konkreten Beispiel ange-
wendet. Für einen Massenanteil von Klinker von maximal 50%
des Zements erhält der Bieter 100% der Punkte, für einen Klin-
keranteil von 100% erhält er 0%, dazwischen wird linear inter-
poliert.26 Der Wert von 50% entspricht dem, was heutzutage
technisch machbar sowie durch die entsprechende Zement-
norm27 und das Österreichische Institut für Bautechnik28 zuge-
lassen ist. Das Kriterium wird selbstverständlich nur auf Beton-
positionen angewendet, bei denen die technischen Vorgaben
(Festigkeit, Expositionsklassen) einen Zement mit geringerem
Klinkeranteil überhaupt möglich machen. Dies muss aus den
Ausschreibungsunterlagen eindeutig hervorgehen. Der Nachweis
für den Einsatz von klinkerreduziertem Zement obliegt dem
Bauunternehmer, bspw über Lieferscheine, Zertifikate oder Be-
tonrezepturen.

Beim Zuschlagskriterium der recycelten Gesteinskörnung ist
die Nachhaltigkeitsproblematik nicht durch etwaige Klimaschäd-
lichkeit, sondern durch ökologische Knappheit gegeben. Ein wei-
terer Punkt, der Flächenverbrauch durch deponiertes (anstatt
wiederverwertetes) Abbruchmaterial, wurde dahingehend ent-
kräftigt, als seit 1. 1. 2024 ein Deponierungsverbot für minerali-
sche Baurestmassen in Kraft getreten ist.29 Das bedeutet jedoch
nicht, dass Abbruchmaterialien automatisch für die Herstellung
von neuem Beton verwendet werden, da dies aus technischer
Sicht nicht uneingeschränkt möglich ist. Ein Großteil der Ab-
bruchmasse wird vermutlich als Schüttmaterial oder Gleisschot-
ter ein „Downcycling“ erfahren.

Die Wiederverwendung von Zuschlagsstoffen für Beton wird
im Kriterium „Einsatz recycelter Gesteinskörnung für die Beton-
herstellung“ mit bis zu 25 Punkten belohnt. Die vollen Punkte
gibt es in diesem Beispiel für einen recycelten Massenanteil von
35% oder mehr. Das ist ein realistischer, guter Wert. Für 10%
oder weniger gibt es null Punkte, dazwischen wird linear inter-
poliert. Der Nachweis erfolgt wie auch schon beim Zement über
Lieferscheine, Zertifikate oder Rezepturen. Dieses Kriterium wä-
re analog bzw leicht angepasst auch für den Einsatz recycelter
Gesteinskörnung für die Asphaltherstellung denkbar.

Das dritte Kriterium, das die Nachhaltigkeit von Baustoffen
bewertet, betrifft die CO2-Intensität von Stahl. Wenngleich viele
Menschen bei Stahlbau primär an Brücken oder Bürogebäude
denken, ist der Tiefbau die Branche mit dem höchsten Verbrauch
an Baustahl. Pro m3 Beton sind grob 100 kg Bewehrungsstahl
enthalten. Im Hochofen fallen pro Tonne (to) erzeugtem Bau-
stahl bis zu zwei to CO2-Äquivalente (CO2eq) an, international
teilweise sogar noch mehr. Durch das Verfahren mittels eines
Elektrolichtbogenofens kann dieser Wert auf unter 500 kg
CO2eq/to Stahl reduziert werden.30 Der Bieter hat den CO2-Fuß-
abdruck des verwendeten Baustahls nachzuweisen. Sollte dieser
aus mehreren Quellen stammen, wird das über die Masse ge-
wichtete Mittel herangezogen. Für CO2-Werte von 500 kg
CO2eq/to Stahl oder darunter werden für dieses Kriterium
100% der Punkte vergeben, für 2.000 kg CO2eq/to Stahl oder
mehr gibt es 0% der Punkte. Dazwischen wird wiederum linear
interpoliert. Sollte für einzelne Stähle kein Nachweis erbringbar
sein, so sind diese im gewichteten Mittel mit 2.500 kg CO2eq/to
Stahl zu berücksichtigen.31

Für den Fall, dass im Angebot zugesagte Nachweise, die erst
im Zuge der Projektabwicklung vorgelegt werden müssen, unzu-
reichend oder nicht vorgelegt werden, sollten im (ausgeschriebe-

114

ZVB Beitrag



nen) Vertrag Pönalen festgesetzt sein. Diese sollten die von Bie-
terpunkten in Euro umgerechnete Nicht- oder Schlechtererfül-
lung des Kriteriums jedenfalls deutlich übersteigen, um ein
„Freikaufen“ von diesen Vorgaben für Bieter unrentabel zu ma-
chen.

Auch wenn Baustellentransporte und der Baubetrieb nur für ei-
nen geringen Anteil der CO2-Emissionen der Herstellungsphase
verantwortlich sind, müssen deren Ausstöße bis spätestens 205032
gänzlich eliminiert werden. Das heißt, Baumaschinen und -ge-
räte müssen entweder vollständig elektrifiziert werden, oder, was
derzeit wahrscheinlicher ist, gänzlich mit kreislauffähigen und
daher klimaneutralen Kraftstoffen wie zB HVO100 (hydrotrea-
ted vegetable oil, mit H2 „veredelte“ Pflanzenöle) oder E-Fuels
betrieben werden. Diese Kraftstoffe sind teuer bzw zu wenig
energieeffizient für die breite Anwendung für Straßenfahrzeuge.
Dennoch haben schwere Baugeräte eine Nischenstellung, weil sie
aufgrund ihrer Motorleistung nicht so einfach elektrifiziert wer-
den können wie Straßenfahrzeuge. Daher ist es denkbar, dass
sich „grüne Verbrennungsmotoren“ in diesem Segment langfris-
tig etablieren könnten. Bis dahin ist zur Einhaltung der Emis-
sionspfade ein schonender Umgang mit fossilen Kraftstoffen ge-
boten.

Für das konkrete Beispiel werden nur Transportfahrzeuge
(Lkw > 3,5 to) sowie Transportdistanzen bewertet, wobei jeweils
maximal 15 Punkte für diese Kriterien vergeben werden. Bei Lkw
erfolgt die Bewertung anhand der Euro-Abgasklassen. 7,5 Punkte
gibt es für Transportfahrten (gewichtet nach Tonnenkilometern
(tkm)), die mit Lkw der Euro-Klasse V (bzw dem technisch
gleichwertigen Abgasstandard EEV) oder besser durchgeführt
werden. Für 100% der tkm gibt es die vollen 7,5 Punkte, für
50% gibt es 0 Punkte. Weitere 7,5 Punkte gibt es für die Erfüllung
der höheren Euro-Klasse VI durch mindestens 50% der geleiste-
ten Tonnenkilometer, 0 Punkte für 0%. Dazwischen wird in bei-
den Fällen wieder linear interpoliert.

Weitere 15 Punkte können durch Minimierung der Trans-
portdistanzen erreicht werden. Die Transportdistanzen sind,
über die Massen der jeweiligen Baustoffe gewichtet, gemittelt
zu berechnen, wobei bewertete Transporte sinnvollerweise auf
die der massenmäßig relevantesten Baustoffe (zB Beton, Stahl,
Holz, Kies/Schotter, Erdbewegungen) eingeschränkt werden soll-
ten. In diesem Beispiel werden 100% der Punkte für mittlere ge-
wichtete Transportdistanzen von 20 km vergeben, 0% für
120 km. Dazwischen wird wieder linear interpoliert. Der Nach-
weis der Transportdistanzen obliegt auch hier dem AN und be-
steht einerseits aus dem Nachweis, dass Materialien tatsächlich
von den angegebenen Anlagen bezogen werden, und andererseits
aus der Messung der Transportdistanzen (zB Auszüge von Rou-
tenplanungstools von Onlinekarten).

Nachfolgend werden zum leichteren Verständnis die preisfrem-
den Zuschlagskriterien eines fiktiven Angebots anhand des Bei-
spiels bewertet. Maximal wären 200 Punkte zu erreichen gewe-
sen, der Bieter erreicht 166,5 Punkte. Weitere 800 Punkte liegen
auf dem Preis, darauf wird in diesem Beitrag jedoch nicht einge-
gangen.
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Die Anforderungen der Nachhaltigkeit in Bauprojekten sind ne-
ben dem rasanten Fortschritt der Digitalisierung der zentrale Ka-
talysator für die Notwendigkeit kooperativer Vertragsansätze in
Bauverträgen.33 Denn durch diese Anforderungen der Nachhal-
tigkeit wird der Anteil an „Unplanbarem“ im Bauprojekt massiv
erhöht, sodass wesentliche Teile des Projekts nicht oder nur in
Teilbereichen präzise und gesichert planbar sind.

Das folgt zunächst aus der massiven Verlängerung des Be-
trachtungszeitraums, in dem der Projekterfolg zu beurteilen
ist. Sie umfasst aufgrund von Nachhaltigkeitsanforderungen
den gesamten Lebenszyklus des Bauwerks bis zum Abbruch
bzw grundlegenden Umbaus des Bauwerks (Stichwort: Recycle-
barkeit).

Weiters aus der Anforderung, sowohl Baumaterialien als auch
Bautechniken unter Nachhaltigkeitskriterien zu optimieren. Da-
bei wird sowohl in technischer als auch in betrieblicher Hinsicht
Neuland betreten. Sei es im Einsatz von Baumaterialien, die mit
reduzierter CO2-Emission produziert wurden, sei es im Einsatz
neuer Methoden und Werkzeuge in Baubetrieb und Bautechnik
etc.

Diese Anforderungen, das Projekt sowohl in seinem vertrag-
lichen Rahmen als auch in seiner bauwirtschaftlichen Kalkula-
tion an sich ändernde Umstände konfliktfrei anzupassen, er-
füllt Projektbegleitendes Lösungsmanagement (PLM).34

PLM trägt dazu bei, dass die durch Abweichung der Planung
von der Realität erforderlichen Leistungsanpassungen so gesche-
hen, dass das Projektziel optimal erreicht wird.

Dies durch projektbegleitende Lösung jener Punkte, in denen die
Projektparteien (zunächst) keinen Konsens über die bauwirtschaft-
liche und vertragsrechtliche Umsetzung der für die aus technischer
und baubetrieblicher Sicht optimalen Vorgangsweise finden.

Die technische und baubetriebliche Lösung verbleibt daher
bei den Projektpartnern, wird jedoch durch ein strikt neutrales
PLM-Team unterstützt. Dieses besteht aus Baubetriebswirt:in
und Jurist:in. Es sorgt dafür, dass auch die bauwirtschaftlichen
und die vertragsrechtlichen Fragen im Einklang mit der techni-
schen und baubetrieblichen Lösung vollständig geklärt und in
den bestehenden Verträgen berücksichtigt werden. Damit wird
die nachträgliche Entstehung bzw das Fortschleppen von Kon-
flikten bestmöglich verhindert.

PLM ist ein kooperatives Werkzeug für alle Projektbeteilig-
ten, wenn es in allen Leistungsebenen des Projekts – unabhängig
davon, welche Projektbeteiligten vertragsrechtlich unmittelbar
miteinander verbunden sind – als einheitliches Koordinations-
werkzeug vereinbart wird. Diese Anforderung der „Durchschal-
tung“ von PLM auf die „unteren“ Vertragsebenen ist typisch vom
AG beginnend mit der ersten Ausschreibung vorzugeben, wenn-
gleich gegen eine nachträgliche Vereinbarung von PLM (sohin
nach Zuschlagserteilung) auch aus vergaberechtlicher Sicht keine
Bedenken bestehen.35

Durch diese kooperative Verknüpfung der Verträge aller
Projektbeteiligten wird das Gesamtprojekt nicht belastet. Denn
PLM kommt nur in jenen Einzelfällen zum Einsatz, in denen es
zur Lösung eines konkreten Problemfalls von einem der Projekt-
beteiligten, dessen Leistungen von diesem Problem betroffen sind,
abgerufen wird. PLM bleibt sohin stets ein „schlankes“ Werkzeug,
das (nur) bei Bedarf eingesetzt wird und daher auch nur Kosten
nach konkretem Einsatz verursacht – die nach allen bisherigen
Erfahrungen nur ein geringer Bruchteil jenes wirtschaftlichen
Mehrwerts sind, den der Einsatz von PLM im Projekt schafft.
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Die Verpflichtung, bei der Beschaffung von Leistungen auf ihre
Umweltgerechtheit Bedacht zu nehmen (Grundsatz der ökologi-
schen Beschaffung), ist einer der Grundsätze des Vergabeverfah-
rens nach dem BVergG 2018. Der öff AG muss sich der Anfor-
derung stellen, diesem Grundsatz entsprechende Qualitätskrite-
rien als Zuschlagskriterien auszuarbeiten. Das Billigstangebots-
prinzip ist wegen des Vorrangs des Bestangebotsprinzips kein
Weg, um dieser Anforderung auszuweichen.

Die Ergebnisse der zuvor zit Umfrage belegen, dass die Bau-
branche die hohe Relevanz umweltgerechter Bauleistungen er-
kannt hat, wenngleich die Umsetzung noch im Anlaufen ist. So-
wohl für AG als auch für Bieter gibt es starke Motive, diese Um-
setzung voranzutreiben.

Die angeführten Beispiele ökologisch nachhaltiger Zuschlags-
kriterien und ihrer Bewertung zeigen, dass das technische und
baubetriebliche Verbesserungspotenzial auch in die Vergabepra-
xis einfließen kann.

Nicht nur, aber insb in Bauausschreibungen, welche Nachhal-
tigkeitsanforderungen an die Inhalte der zu erbringenden Leis-
tungen stellen, sollte Projektbegleitendes Lösungsmanagement
(PLM) als Werkzeug zur kooperativen Projektabwicklung vorge-
sehen werden.
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